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1. Bedeutung der Konzeption für unsere Arbeit:   
 
Was ist eine Konzeption und warum brauchen wir sie? 

Eine Konzeption ist die schriftlich festgehaltene Theorie unserer pädagogischen Arbeit. 

Die Konzeption bildet die Grundlage bei der Darstellung unseres Kindergartenalltags und 

ist mit ihren vielen verschiedenen Grundstrukturen ein unverzichtbares Gerüst für unsere 

Einrichtung.  

Auf diese Weise stellen wir unsere Aufgaben und unsere pädagogische Arbeit dar. 

 

Von unserer Konzeption profitieren: 

die Kinder 

¶ Qualität durch ein zielgerichtetes Erziehungs- und Bildungsangebot 

 

das Team 

¶ damit alle nach dem gleichen Grundsatz arbeiten 

¶ Richtlinie für die pädagogische Arbeit 

¶ Orientierungshilfe 

¶ Sicherheit und Verbindlichkeit im Arbeitsalltag 

 

der Träger 

¶ Darlegung unserer Arbeit 

¶ er kann die Arbeit unterstützen 

¶ der Träger kann eingebunden werden 

¶ Überprüfbarkeit unserer Arbeit 

 

die Eltern 

¶ Darlegung unserer Arbeit 

¶ bietet ihnen Orientierungshilfe 

 

die Öffentlichkeit 

¶ Schule, Frühförderung, Jugendamt etc. 

¶ Darlegung unserer Arbeit 

¶ Transparenz für alle  
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2. Vorwort unserer Kindertagesstätte 
 

Hallo liebe Leser! 

ĂWir, Die kleinen Alftalstrolche, freuen uns, dass ihr neugierig seid, was wir in unserer 

Kindertagesstätte jeden Tag so machen. Doch zuerst wollen wir euch mal erklären, woher 

unsere Kindertagesstätte ihren Namen hat.ñ 

Wo kommt unser Name her? 

Den Namen, sowie das Logo der Kita Bausendorf gibt es schon seit Bestehen des 

Kindergartens 1979. 

Der Name āDie kleinen Alftalstrolcheó setzt sich aus der geographischen Lage der Kita 

(Bausendorf liegt im Alftal am Alfbach) und der Wortbedeutung wilde kleine Kinder 

(Strolche) zusammen. 

 

Lieber Leser, liebe Leserin! 

Auch wir, das Team der Kita Bausendorf, freuen uns sehr, dass Sie Interesse an unserer 

Einrichtung und unserer Arbeit mit den Kindern zeigen. 

Um Ihnen unsere tägliche pädagogische und organisatorische  Arbeit näher zu bringen, 

haben wir diese Konzeption entwickelt und hoffen, dass Sie viel Spaß beim Lesen haben 

werden. 

Ihr Team der Kindertagesstätte 
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3. Vorwort:     

 

             
 



4 

 
   

 

4. Chronik unserer Kindertagesstätte 
 

Entwicklung vom Amtsgebäude über Kindergarten zur Kindertagesstätte 

Die Verwaltungsreform und damit der Zusammenschluss der beiden Ämter Bausendorf 

und Kröv zur Verbandsgemeindeverwaltung Kröv-Bausendorf mit Sitz in Kröv zum 

01.01.1969 war zunächst für die Gemeinde Bausendorf ein herber Verlust. Der 

schrittweise Umzug der Verwaltung nach Kröv führte in den Folgejahren im 

Ortsgemeinderat Bausendorf zu der Überlegung, die Räumlichkeiten und das Umfeld für 

einen Kindergarten auszubauen bzw. umzugestalten. Der Grundsatzbeschluss über den 

Ankauf des Verwaltungsgebäudes und die Finanzierung des Kindergartenprojektes 

wurde am 26.09.1977 gefasst. Damit konnte der Verlust des Amtes durch eine 

zukunftsweisende Investition ersetzt werden, die nach heutigen Erkenntnissen ein 

Gewinn für unsere Gemeinde darstellt. Bis 1979 gab es nämlich keinen Kindergarten. Die 

Vorschulkinder aus Bausendorf und Olkenbach besuchten bis dahin die Kindergärten in 

den Nachbargemeinden. 

 

Chronologie der Entwicklung 

 

August 1979                 Inbetriebnahme eines ein-gruppigen Kindergartens mit 

30 Kindern aus Bausendorf und Olkenbach 
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01.01.1992 Offizielle Aufnahme der Kinder aus der Gemeinde 

Diefenbach 

 

24.09.1993 Einweihung der Umbaumaßnahme für die 2. Gruppe in 

Verbindung mit dem Anbau eines Mehrzweck- und 

Turnraumes  

 Einrichtung 2. Gruppe 

 

August 2001 Vorläufige Betriebserlaubnis für die 3. Gruppe als 

Provisorium im Mehrzweckraum der Kita 

 

November 2003 Abschluss der Baumaßnahme 3. Gruppenraum im 

Obergeschoss des Gebäudes und Inbetriebnahme 

 

19.03.2004 Offizielle Einweihungsfeier 3. Gruppenraum 

 

13.05.2004 Endgültige Genehmigung als dreigruppiger 

Kindergarten 

 

01.10.2004 Einrichtung von 10 Ganztagsplätzen 

 Einstellung einer Hauswirtschaftskraft für die 

Zubereitung des Essens 

 

01.02.2006 Genehmigung von bis zu sechs 2-jährigen Kindern in 

einer geöffneten Regelgruppe 

 

29.05.2006 Genehmigung von bis zu 14 Ganztagskindern 

 

01.08.2006 Genehmigung der Erweiterung der Ganztagsplätze auf 

20 Kinder 

 

01.08.2006 Genehmigung der Schulkind- Betreuung für 4 Kinder (je 

2 in den beiden Regelgruppen) 
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01.08.2010 Genehmigung der Erweiterung der Ganztagsplätze auf 

30 Kinder, sowie die Aufnahme von 12 zweijährigen 

Kindern 

 

01.08.2011 Beendigung der Schulkinderbetreuung durch das LJA, 

da die Grundschule eine Ganztagsbetreuung anbietet 

 

06.06.2013 Beschluss im Gemeinderat zur Errichtung von 

Krippenplätzen 

 

30.07.2014 Erteilung der Baugenehmigung zur Errichtung  

neuer Räume zur Aufnahme von Krippenkindern 

 

01.01.2016 Inbetriebnahme der neu geschaffenen Räumlichkeiten 

und Aufnahme von Krippenkindern 

 

04.05.2016 Offizielle Einweihungsfeier der neuen Räumlichkeiten 

und ĂTag der offenen T¿rñ 

 

01.09.2016 Inbetriebnahme der 4. Gruppe, Genehmigung zur 

Aufnahme von bis zu 15 Kindern im Alter von 0 ï 3 

Jahren, Genehmigung zur Erweiterung der 

Ganztagsplätze für 36 Kinder 

 

01.01.2017 Genehmigung zur Aufnahme von bis zu 21 Kindern im 

Alter von 0 ï 3 Jahren und Erweiterung der 

Ganztagsplätze für 40 Kinder 

 

04.02.2019 Erweiterung der Öffnungszeiten 

 

01.07.2021 Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis nach den 

Vorgaben des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes  

 

15.06.2024    Neue BE, geänderte Öffnungszeit und Kita-Plätze
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5. Lage - Standort  Familiensituation 
 

Unsere Kindertagesstätte liegt in der Ortsmitte von Bausendorf, direkt an der B 49 und 

ist für alle Familien zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem PKW gut zu erreichen. 

Ă..........eine Familie gr¿nden, 

einen Baum pflanzen, 

ein Haus bauen.........ñ 

so wirbt die Ortsgemeinde für Bausendorf als familienfreundlicher Wohnort mit günstigen 

Lebensbedingungen: 

¶ naturnahe Lage im schönen Alftal 

¶ das Dorf und die Dorfgemeinschaft 

¶ in denen jeder Einzelne noch zählt, 

¶ kurze Wege nach Wittlich, zur Mosel und zu den Autobahnen 

 

wichtige Infrastruktur am Ort: 

Kindertagesstätte ĂDie kleinen Alftalstrolcheñ,  

Krabbelgruppe ĂDie kleinen Alftalzwergeñ, Grundschule Alftal,  

Sport- und Gemeindezentrum mit Schulsporthalle, Bau- und Gewerbegebiet, 

Arzt, Einzelhandel, Kfz-Betriebe, Post, Bank, Versicherungen, Bäckerei, Metzgerei, 

Gastronomie, Elektriker und vieles mehré 

ein reges Vereinsleben: 

Musik, Gesang, Karneval, Sport, Feuerwehren und Malteser, Seniorentreff, 

Jugendarbeit und eine aktive, ökumenisch gesinnte Kirchengemeinde 

Die Schulsporthalle, nur ca. 100 Meter von der Kindertagesstätte entfernt, steht unseren 

Kitagruppen zur wöchentlichen Bewegungserziehung  zur Verfügung: 

 

 

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Ortsgemeinde Bausendorf unter: www.bausendorf.de
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6. Beschreibung der Einrichtung 
 

Kindertagesstätte Bausendorf 

,Die kleinen Alftalstrolcheó 

Trierer Straße 20 

54538 Bausendorf 

Telefon: 06532 / 4772 

kita@bausendorf.de 

 

 

Wir sind eine kommunale Einrichtung und unser Träger ist: 

Ortsgemeinde Bausendorf 

Ortsbürgermeister Heiko Jäckels  

Wyttenbachstraße 53 

54538 Bausendorf 

Telefon: 0160/90991190 

ortsbuergermeister@bausendorf.de 

 

Betriebserlaubnis für die Aufnahme von höchstens 70 Kindern in vier Gruppen: 

Käfergruppe & Tigergruppe (untere Etage) 

Mäusegruppe & Schneckengruppe (obere Etage) 

¶ 49 Ganztagsplätze für Ü2-Kinder (9 Stunden) 

¶   1 Ganztagsplatz für U2-Kinder (9 Stunden) 

¶ 20 Plätze mit Unterbrechung für Ü2-Kinder (7 Stunden) 

¶ ein Team von 12 pädagogischen Fachkräften ist für die Kinder da  

¶  2 Auszubildende (praxisintegriert = 3 Tage Kita + 2 Tage Schule; 3 Jahre lang) 

¶ eine Köchin und eine Hauswirtschafterin 

¶ zwei Vertretungskräfte im Rahmen unseres individuellen  Maßnahmenplans bei 

Personalunterschreitung (bei Krankheit/Fortbildung/Urlaub) 

¶ Schulpraktikant/-innen von Fachschulen und allgemeinbildenden Schulen, die 

regelmäßig bzw. von unterschiedlicher Dauer in unserer Einrichtung praktizieren 

¶ eine KIRFAM-Fachkraft (aus dem Sozialraumbudget mit Standort Bausendorf) 

mailto:kita@bausendorf.de
mailto:ortsbuergermeister@bausendorf.de
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Ferien:  

¶ 3 Wochen in den Schulsommerferien  

¶ 1 Woche in den Schulosterferien und/oder Schulherbstferien 

¶ die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr 

 

Weitere Schließzeiten können zum Beispiel sein: 

¶ Teamtage 

¶ Fortbildungstage des Teams 

¶ Rosenmontag, Brückentage  

¶ Betriebsausflug (dies wird jedoch jährlich in Absprache mit Träger und 

Elternausschuss neu festgelegt)  

 

Bedarfsgruppe:  

¶ Um dem gestiegenen Betreuungsbedarf der Eltern gerecht zu werden, bieten wir 

an bestimmten Schließtagen/Brückentagen eine Betreuung für die Kinder von 

berufstätigen Eltern an.  

¶ Dazu ermitteln wir frühzeitig mit Hilfe einer schriftlichen Abfrage den Bedarf. 

¶ Sollte für mindestens 10 Kinder ein begründeter Betreuungsbedarf von den 

Eltern angemeldet werden, dann findet die Bedarfsgruppe statt. (Beschluss des 

Trägers und der Kita in Absprache mit dem Elternausschuss vom 21.01.2019)
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6.1 So sieht es bei uns aus: Erdgeschoss  

Auf der unteren Etage können bis zu 45 Kinder betreut werden:  

¶ 30 Ganztagsplätze für Ü2-Kinder (9 Stunden) 

¶ 15 Plätze mit Unterbrechung für Ü2-Kinder (7 Stunden) 

In der Käfergruppe werden bis zu 25 Kinder im Alter von 3 ï 6 Jahren  

 von vier Fachkräften betreut. 
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In der Tigergruppe werden bis zu 20 Kinder im Alter von 2 ï 6 Jahren  

von drei Fachkräften betreut. 

 

 

        é auch Spielbereich                      
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6.2 So sieht es bei uns aus: Obergeschoss 
 

Auf der oberen Etage können bis zu 25 Kinder betreut werden:  

¶ 19 Ganztagsplätze für Ü2-Kinder (9 Stunden)  

¶    1 Ganztagsplatz für U2-Kinder (9 Stunden) 

¶ 5 Plätze mit Unterbrechung für Ü2-Kinder (7 Stunden) 

 

In der Mäusegruppe werden bis zu 15 Kinder im Alter von 0 ï 4 Jahren  

von drei Fachkräften betreut. 
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In der Schneckengruppe werden bis zu 10 Kinder im Alter von 0 ï 4 Jahren 

von drei Fachkräften betreut. 
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7. Betreuungsangebot/Öffnungszeiten 
 

Montag bis Freitag: 

Bringzeit :    07:00 Uhr ï 09:00 Uhr  

Frühgruppe:   07:00 Uhr ï 08:00 Uhr  

Untere Etage: Käfergruppe/Tigergruppe 

Obere Etage:  Schneckengruppe  

U2 + Ü2 Ganztagsplatz:  07:00 Uhr ï 16:00 Uhr  

   

Ü2 Platz mit Unterbrechung: 07:00 Uhr ï 11:45 Uhr und 13:45 Uhr ï 16:00 Uhr   

 

Mittagszeit:     11:45 Uhr ï 13:45 Uhr  

In dieser Zeit findet keine Bring- und Abholzeit statt, damit eine ruhige und störungsfreie 

Mittagsruhe für die Ganztagskinder gewährleistet werden kann.  

Nur bei besonderem Grund und nach vorheriger Absprache mit dem Kita-Personal sind 

Ausnahmen möglich: z. B. Therapien der Kinder, Arzttermin, Arbeitszeiten der Eltern. 

Folgende Aufnahmekriterien wurden gemeinsam von Träger, Kita und 

Elternausschuss verbindlich festgelegt:  

Kita-Platzvergabe:  erfolgt nach dem Tag der Anmeldung  

Aufnahmekriterien für einen Ganztagsplatz:  

1. Tag der Anmeldung  

2. Berufstätigkeit beider Eltern 

3.  Alleinerziehend und berufstätig 

4. Alleinerziehend und in Ausbildung oder in einer Maßnahme des Jobcenters 

5. soziale Aspekte 

¶ In Absprache mit Träger und Elternausschuss fordert die Kita zu jedem neuen 

Kindergartenjahr eine Arbeitgeberbescheinigung der berufstätigen Eltern, um 

bei der Vergabe der Ganztagsplätze den oben genannten Aufnahmekriterien 

gerecht zu werden.   

¶ Einmal jährlich findet in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Elternausschuss eine 

Öffnungszeitenumfrage statt, um den begründeten Bedarf der Eltern in Bezug auf 

die Betreuungszeiten zu ermitteln. 

Bis zur vollständigen Umsetzung (Juli 2028) des KiTa-Zukunftsgesetz, gelten weiterhin die Aufnahmekriterien zur 

Vergabe der begrenzten Ganztagsplätze, um für alle Beteiligten eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu 

garantieren.



16 

 
   

 

8. Gesetzlicher Auftrag 
 

Im Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz sind die Aufgaben und der Auftrag der 

Arbeit in den Kindertagesstätten gesetzlich festgelegt: 

§ 1 Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege  

(1) Es ist Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, in Ergänzung und Unterstützung der 

Erziehung in der Familie durch Angebote in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen 

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten) sowie in Kindertagespflege die 

Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen 

zu fördern. Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Die 

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährleisten die Erfüllung dieser Aufgabe 

als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

 

(2) Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen vorwiegend für 

Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf die 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass auch Kinder anderer Altersgruppen 

aufgenommen werden können (altersgemischte Gruppen); dies gilt insbesondere für 

Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr. 

 

(3) Horte sind Tageseinrichtungen für Schulkinder. 

 

(4) Krippen sind Einrichtungen zur Betreuung und Förderung von Kindern bis zum 

vollendeten dritten Lebensjahr. 

 

(5) Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt 

oder im Haushalt der oder des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten 

Räumen außer in Kindertagesstätten geleistet. Soweit die sonstigen Voraussetzungen 

vorliegen, können von einer Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder in Kindertagespflege 

betreut werden. 

 

(6) Über die notwendige Tagesbetreuung in Kindergärten, Horten, Krippen oder Kinderta-

gespflege hinaus, können andere geeignete Tageseinrichtungen zur Verfügung stehen. 

§ 2 Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten 

  



17 

 
   

 

(1) Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes fördern und durch allge-

meine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch differenzierte 

Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes 

anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern und soziale Benachteiligungen möglichst 

ausgleichen. Hierzu ist die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen 

Entwicklungsprozesse unter Beachtung der trägerspezifischen Konzeption und des 

Datenschutzes erforderlich. Diese sind zugleich Grundlage für Entwicklungsgespräche 

mit den Eltern. 

 

(2) Die Tagesbetreuung von Kindern soll sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 

Familien orientieren. Kindertagesstätten sollen mit den Eltern oder sonstigen Erziehungs-

berechtigten bei der Erziehung des Kindes zusammenarbeiten und mit ihnen 

erzieherische Probleme und Bedürfnisse des Kindes erörtern. Sie sollen auf die 

Inanspruchnahme notwendiger Hilfen auch in Fällen von Vernachlässigung, 

Misshandlung oder sexuellem Missbrauch von Kindern hinwirken und dabei mit den  

Jugendämtern und sonstigen geeigneten Stellen vertrauensvoll zusammenarbeiten.  

 

(3) Kindertagesstätten haben auch die Aufgabe, bei der Früherkennung von 

Entwicklungsrückständen und Behinderungen mitzuwirken. Für die gemeinsame 

Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder soll eine ausreichende Anzahl 

geeigneter Plätze in Kindertagesstätten vorhanden sein; die Plätze sollen auch 

entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik so weit wie möglich 

barrierefrei im Sinne des § 2 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter 

Menschen gestaltet sein. 

 

 

§ 2a Übergang zur Grundschule  

 

(1) Der Kindergarten soll in dem Jahr, welches der Schulpflicht unmittelbar vorausgeht, 

möglichst von allen Kindern besucht werden. Hierauf wirken die Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe hin. 

 

(2) In diesem Kindergartenjahr wird nach Maßgabe der jeweiligen Konzeption 

insbesondere der Übergang zur Grundschule vorbereitet und über die allgemeine 
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Förderung nach § 2 hinaus die Sprachentwicklung der Kinder beobachtet und durch 

gezielte Bildungsangebote gefördert.  

 

(3) Die Kindergärten arbeiten mit den Grundschulen zur Information und Abstimmung 

ihrer jeweiligen Bildungskonzepte zusammen. Hierzu werden geeignete Kooperationsfor-

men, wie Arbeitsgemeinschaften, gegenseitige Hospitationen und gemeinsame Fortbil-

dungen, zwischen Kindergärten und Grundschulen. 

 

 

 

 

 

Quelle: Kindertagesstättengesetz vom 15. März 1991, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes  

 vom 18.6.2013 (S. 5 ï S. 6) 
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Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
Achtes Buch 

Kinder- und Jugendhilfe 
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 12 G v. 24.6.2022 I 959 

(Quelle: https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/8.html) 

 

§ 1 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 

zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche 

Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und 

dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

2. jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und 

ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen 

selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der 

Gesellschaft teilhaben zu können, 

3. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 

unterstützen, 

4. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

5. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre 

Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu 

schaffen. 

 

§ 22 SGB VIII Grundsätze der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages 

oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von 

einer geeigneten Kindertagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt des 

Erziehungsberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen geleistet. Nutzen mehrere 

Kindertagespflegepersonen Räumlichkeiten gemeinsam, ist die vertragliche und 

pädagogische Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer bestimmten 

Kindertagespflegeperson zu gewährleisten. Eine gegenseitige kurzzeitige Vertretung der 

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/1.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/1.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/1.html
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Kindertagespflegepersonen aus einem gewichtigen Grund steht dem nicht entgegen. Das 

Nähere über die Abgrenzung von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das 

Landesrecht. 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 

1. die Entwicklung des Kindes zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und familiäre Pflege 

besser miteinander vereinbaren zu können. 

Hierzu sollen sie die Erziehungsberechtigten einbeziehen und mit dem Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe und anderen Personen, Diensten oder Einrichtungen, die 

bei der Leistungserbringung für das Kind tätig werden, zusammenarbeiten. Sofern 

Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden, arbeiten die 

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege und der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe mit anderen beteiligten Rehabilitationsträgern zusammen. 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und 

bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. 

Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich 

am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der 

Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren 

und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 

(4) Für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach Absatz 3 sollen geeignete 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität der Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege weiterentwickelt werden. Das Nähere 

regelt das Landesrecht. 

 

§ 8 SGB VIII Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 

geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem 

Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen. 
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(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der 

Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden. 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des 

Personensorgeberechtigten, solange durch die Mitteilung an den 

Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches 

bleibt unberührt. Die Beratung kann auch durch einen Träger der freien Jugendhilfe 

erbracht werden; § 36a Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. 

(4) Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen nach diesem Buch erfolgen 

in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form. 

Ą Partizipation/Beschwerdemanagement 

 

§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 

eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz 

dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt 

die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die 

Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung 

erforderlich ist, 

1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen 

Umgebung zu verschaffen sowie 

2. Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information 

im Kinderschutz dem Jugendamt Daten übermittelt haben, in geeigneter Weise an der 

Gefährdungseinschätzung zu beteiligen. 

Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für 

geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es 

das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder 

in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine 

dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so 

ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 

Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt 

auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein 
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sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die 

Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur 

Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.   

Ą Aufgaben/Pflichten  des Jugendamtes 

 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen 

nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 

eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung 

vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 

hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame 

Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Qualifikation der beratend 

hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere auch 

den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderungen Rechnung tragen. Daneben ist in die Vereinbarungen insbesondere 

die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie 

diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung 

nicht anders abgewendet werden kann. 

Ą Aufgaben/Pflichten des Trägers, der Kita-Fachkräfte, der InsoFa`s 

 

§ 8b SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen 

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei 

der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen 

Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für 

einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die 

zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der 
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Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher 

Handlungsleitlinien 

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen 

Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen 

Angelegenheiten. 

(3) Bei der fachlichen Beratung nach den Absätzen 1 und 2 wird den spezifischen 

Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung 

getragen.    

Ą Ziele des Schutzauftrages 

 

§ 47 SGB VIII Melde- und Dokumentationspflichten, Aufbewahrung von Unterlagen 

(1) Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde 

unverzüglich 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Trägers, Art 

und Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie der Namen 

und der beruflichen Ausbildung des Leiters und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und 

Jugendlichen zu beeinträchtigen, sowie 

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung 

anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der 

Konzeption sind der zuständigen Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten 

Plätze ist jährlich einmal zu melden. 

(2) Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat den Grundsätzen einer 

ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung entsprechend Aufzeichnungen über den 

Betrieb der Einrichtung und deren Ergebnisse anzufertigen sowie eine mindestens 

fünfjährige Aufbewahrung der einrichtungsbezogenen Aufzeichnungen sicherzustellen. 

Auf Verlangen der Betriebserlaubnisbehörde hat der Träger der Einrichtung den 

Nachweis der ordnungsgemäßen Buchführung zu erbringen; dies kann insbesondere 

durch die Bestätigung eines unabhängigen Steuer-, Wirtschafts- oder Buchprüfers 

erfolgen. Die Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht umfasst auch die Unterlagen 

zu räumlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen nach § 45 Absatz 2 

Satz 2 Nummer 2 sowie zur Belegung der Einrichtung. 
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(3) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Zuständigkeitsbereich 

erlaubnispflichtige Einrichtungen liegen oder der die erlaubnispflichtige Einrichtung mit 

Kindern und Jugendlichen belegt, und die zuständige Behörde haben sich gegenseitig 

unverzüglich über Ereignisse oder Entwicklungen zu informieren, die geeignet sind, das 

Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen. 

Ą Pflichten und Aufgaben des Trägers
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9. Schutzkonzept & Präventiver Kinderschutz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesetzliche Grundlagen: 

¶ §8 SGB VIII Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ą PARTIZIPATION 

¶ §8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung Ą Umsetzung der 

Bildungs- u. Erziehungsempfehlungen RLP 

¶ §8b SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen ĄInsofern erfahrene Fachkraft, Beteiligung von Kindern am 

Beschwerdeverfahren  = BESCHWERDEMANAGEMENT 

¶ §47 SGB VIII Trägerpflicht Ą Meldepflicht bei Kindeswohlgefährdung  

 

Weitere Bausteine des Schutzkonzeptes, die zur Sicherstellung des Kinderschutzes 

beitragen und den pädagogischen Fachkräften Rahmen und Unterstützung bieten: 

¶ Netzwerk und Kooperationspartner (päd. Fachkräfte, Kita-Leitung, Träger, IEF, 

Jugendamt, Lebenshilfe) 

¶ Sexualpädagogisches Konzept 

¶ Verhaltenskodex der päd. Fachkräfte 
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= Qualitätssicherung (Aufnahme und Umsetzung des Schutzkonzeptes in die 

Konzeption der Kita, Beobachtung und Dokumentation bei Verdacht von 

Kindeswohlgefährdung) 

 

Ziele des Schutzkonzeptes: 

¶ Das Konzept dient dem Schutz von Kindern und Jugendlichen und aller 

Beteiligten! 

¶ Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt 

¶ Schutz vor Missbrauch und sexuellen Übergriffen unter Kindern 

¶ Schutz vor Schaden in der Entwicklung der Kinder 

¶ Sicherung des Kindeswohls  

¶ Sicherung der Rechte von Kindern  

¶ Befähigung der Kinder, sich zu schützen  

¶ Sensibilisierung der Kinder auch andere zu schützen 

¶ Befähigung der Kinder, ihre Grenzen aufzuzeigen 

¶ Beteiligung von Kindern, entsprechend ihrem Entwicklungsstand, an allen sie 

betreffenden Entscheidungen  

¶ Umsetzung von Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten der 

Kinder 

¶ Schaffen einer Kultur der Achtsamkeit und im respektvollen, wertschätzenden und 

gerechten Umgangs miteinander 

 

Gefährdungsanalyse & Gefährdungseinschätzung:  

Ą anhand gezielter, täglicher Beobachtungen  

Formen von Kindeswohlgefährdung können sein:  

¶ Grenzüberschreitung durch andere Personen (Kinder, Eltern, päd. Fachkräfte) 

¶ Übergriffiges & sexualisiertes Verhalten (z. B. Anfassen, Festhalten) 

¶ Körperliche Gewalt & Vernachlässigung  

¶ Seelische/emotionale Gewalt & Vernachlässigung 

¶ Sexueller Übergriff & Gewalt 

¶ Verbale Gewalt 

¶ abwertendes und erniedrigendes Verhalten (Kinder & Erwachsene) 

¶ Vernachlässigung & Verletzung der Aufsichtspflicht 
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¶ Ausgrenzung von Kindern oder Personal 

Was könnte eine Fehlerkultur in unserer Kita sein?  

¶ Angst vor Konfrontation  

¶ Kein gutes Teamgefühl (nur Austeilen, aber nicht Einstecken können) 

¶ Unwissen 

¶ Fehlende Empathie 

¶ Nicht bereit/offen für Neues 

¶ ĂSpaÇ auf Kosten anderer habenñ Ą lustig machen, ins Lächerliche ziehen 

¶ Missverständnisse, die nicht geklärt werden 

¶ Nicht miteinander sprechen, sondern übereinander sprechen 

¶ Unstimmigkeiten nicht offen austragen 

¶ Probleme nicht aufarbeiten 

 

Ą Eine gute Fehlerkultur ist die Voraussetzung dafür, dass die pädagogischen 

Fachkräfte in ihren Gruppen selbständig arbeiten und eigene Entscheidungen fällen 

können.  

 

Prävention = Kinderschutz Ąbereits vorhandene Maßnahmen in der Kita  

 

TEAM: 

Vertrag des Trägers mit der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich über die Umsetzung 

eines Schutzkonzeptes bei Kindeswohlgefährdung 

¶ Jährliche Mitarbeitergespräche 

¶ Mitarbeiterhandbuch 

¶ Kollegialer Austausch im Team  

¶ Kollegiale Fallberatung im Team 

¶ regelmäßiger Austausch und Reflexionen 

¶ Fort- und Weiterbildungen für das Team 

¶ Transparentes Arbeiten 

¶ Wertfreie, angstfreie und offene Kommunikation  

¶ Konfliktlösungen und Mut zur Aussprache 

¶ Reflexion der pädagogischen Arbeit 

¶ Professionelle Arbeitshaltung  
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¶ Vorbildsein und Vorleben  

¶ Täglicher Austausch mit den Eltern (Tür- und Angelgespräche) 

 

TEAM & KINDER: 

¶ Beschwerdemöglichkeiten geben Ą Beschwerde ernst nehmen 

¶ Beteiligung aller Personen Ą Partizipation 

¶ Sexualkonzept 

¶ Aufmerksames Zuhören Ą Kinder ernst nehmen (z.B. bei Erzählungen von 

zuhause oder Situationen in der Kita) 

¶ Stärkung des Selbstbewusstsein Ą stark machen, ermutigen, begleiten 

¶ Thematisieren von aktuellen Vorfällen Ą Aufarbeitung mit betroffenen Personen 

oder in der Gruppe  

¶ Regeln festlegen 

¶ Gesonderter, geschützter Schlaf- und Wickelbereich mit Aufsicht  

¶ Für Kinder abschließbare Toilettentüren, Rückzugsmöglichkeit beim Umziehen 

 

KINDER: 

¶ Vermittlung von Kinderrechten Ą kindgerechte Weise 

¶ Kinder stark machen!!! (NEIN-Sagen; STOP-Symbol = Hand heben) 

¶ Verschiedene Angebote/Workshops: ĂRingeln, Rangeln, Raufenñ (Judo), ĂKinder 

stark machen!ñ (WingTsun) 

¶ Wissensvermittlung zu verschiedenen Themen 

¶ Umgang miteinander festlegen Ą Regelplakat 

¶ Dem Kind auf Augenhöhe begegnen!  

¶ Bedürfnisse, Anliegen, Wünsche und Ängste der Kinder wahrnehmen und 

entsprechend handeln 

 

Vorgehensmöglichkeiten und Verfahrensablauf: 

¶ gemeinsam mit der IEF(Insofern erfahrene Fachkraft) im Vorfeld Ideen und 

mögliche Hilfen sammeln 

¶ mit den Eltern die Situation abzuwägen und  Hilfemöglichkeiten zur Abwendung 

der Gefährdung zu besprechen  

¶ Vorgehensweise und Zielvereinbarungen gemeinsam mit den Eltern beraten 
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¶ Bei den Eltern/Sorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

hinzuwirken 

 

Handlungsleitfaden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: Leitfaden bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich) 

 

Zusätzliche Hilfestellung  

bietet den pädagogischen Fachkräften  

die Orientierungs- und Arbeitshilfe  

f¿r Kindertagesstªtten ĂKinderschutzkonzeptñ  

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich   

(Intervention bei Grenzverletzungen und  

übergriffigem Verhalten in Kindertagesstätten  

durch Mitarbeiter und Kinder) 

Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte orientiert am Leitbild der Kita: 

 ĂNimm mich so wie ich bin!ñ & Wertschªtzung & Respekt 

Sprache & Kommunikation in unserer Kita: 

¶ Höflichkeit/Freundlichkeit 

¶ Auf Augenhöhe 

¶ Keine Babysprache, keine Verniedlichung  

¶ Wertschätzende Wortwahl 

¶ Respektvoller und vertrauensvoller Umgang miteinander 
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¶ Einhaltung von Absprachen 

¶ Professionelle Sprache 

Beobachtung & Dokumentation: 

¶ Dokumentation in der Tagesanalyse 

¶ Beobachtungs- und Entwicklungsbögen 

¶ Entwicklungsberichte  

¶ Führen einer Kinderakte 

¶ Verbandbuch zur Dokumentation bei Verletzungen 

¶ Transparenz der pädagogischen und organisatorischen Arbeit 

¶ Zeitnah, wertfrei und in kollegialer Rücksprache 

 

Situationen im Alltag: 

¶ Bedürfnisse der Kinder und der päd. Fachkräfte erkennen und achten 

¶ Hilfestellung anbieten und Nachfrage, ob Hilfe benötigt oder gewünscht ist 

¶ Einbeziehung bei der Entscheidung, z. B. was gegessen wird und welche Menge 

¶ Nach Möglichkeit/Personalsituation die Wünsche des Kindes beachten (Wer 

wickelt mich? Wie viel möchte ich essen? Wann? Was?) 

 

Grenzen & Regeln: 

¶ Auf Einhaltung achten 

¶ Sichtbar für Kinder Ą in Form von Bildern 

¶ Transparenz der Regeln 

¶ Alle Regeln gelten für alle Personen gleich 

¶ Nicht zu viele Regeln 

¶ Grenzen & Regeln im Kita-Alltag gemeinsam besprechen, erarbeiten und 

festlegen (kindgerecht) 

¶ Verbindlichkeit der geltenden Regeln 

¶ Regelmäßige Überprüfung der Regeln (dynamisch) 

 

Aufsichtspflicht: 

¶ Die Aufsicht muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein! 

¶ Sie muss von jeder pädagogischen Fachkraft eingehalten werden. 

¶ Jede Fachkraft ist für die Sicherheit der Kinder und der anderen Fachkräfte 

zuständig. 

 

Grundsatz von Distanz & Nähe / Körperkontakte / Achtung der Intimsphäre: 

¶ Möglichkeit zu Distanz & Nähe geben 

¶ Grundsätze von Distanz & Nähe sind von allen Beteiligten gleichermaßen zu 

respektieren/akzeptieren 

¶ Bezugspersonen von den Kindern frei auswählen lassen  
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¶ Kinder frei nach ihren Bedürfnissen entscheiden lassen (z. B. Rückzug zum 

Ausruhen) 

¶ Persönliche Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Fachkräfte müssen 

zurückgestellt werden  

¶ Professionelles Arbeiten der Fachkräfte in allen Situationen 

¶ Privatsphäre achten (z. B. beim Toilettengang und Wickeln)   

¶ Rückzugsmöglichkeiten anbieten (entsprechend dem Alter des Kindes Ą 

Sicherheit hat Vorrang!) 

 

Zusammenarbeit mit Eltern/Sorgeberechtigten und Unterstützungsangebote: 

¶ Höflicher, freundlicher, respektvoller und wertschätzender Umgang 

¶ Fachliche Gesprächsbasis 

¶ Jederzeit Beschwerdemöglichkeit der Eltern als Vertreter ihres Kindes 

¶ Information und Einbeziehung der Eltern bei Problemen  

¶ Regelmäßige Entwicklungsgespräche 

¶ Angebot von Elternsprechtagen 

¶ Niederschwellige Gesprächsangebote : KIRFAM, Lebensberatung 

¶ Themen-Elternabende (je nach Thema mit Referent)  

¶ Unterstützung bei Inanspruchnahme von Hilfen (Frühförderung; Lebensberatung; 

Integrationsfachkraft; Grundschule) 

¶ ĂRunde Tischeñ mit Therapeuten der Kinder 

 

Zu 6. Weitere Bausteine des Schutzkonzeptes: 

Netzwerk und Kooperationspartner: (päd. Fachkräfte, Kita-Leitung, Träger, IEF, 

Jugendamt, Lebenshilfe)  

¶ Siehe Konzeption: Seite 101 

 

Sexualpädagogisches Konzept: 

¶ Siehe Konzeption: Seite 35-37 

 

Beschwerdemanagement:  

¶ Siehe Konzeption: Seite 96-97 

 

Verhaltenskodex der pädagogischen Fachkräfte: 

¶ Schriftliche Selbstverpflichtung der Mitarbeiter/innen in der Kita.  

¶ Der Verhaltenskodex wurde von den pädagogischen Fachkräften der Kita erstellt. 

¶ Mit der Unterschrift verpflichtet sich jede pädagogische Fachkraft zur Einhaltung 

des Verhaltenskodex.  
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Zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VII wurde am 08. Juli 2015 

zwischen dem Kreisjugendamt, der Ortsgemeinde Bausendorf und der 

Kindertagesstätte Bausendorf eine schriftliche und verbindliche Vereinbarung 

getroffen. 

Präventiver Kinderschutz bedeutet für uns:  

In der Kita sind Maßnahmen zu ergreifen, die das Kindeswohl sichern! 

Der Schutz des Kindes steht im Mittelpunkt, aber auch der Schutz der betreuenden 

Fachkraft!  

Deshalb bieten wir in Zusammenarbeit mit einem Judotrainer oder mit einem WingTsun-

Trainer die Workshops ĂRingeln-Rangeln-Raufené- aber mit Regeln!ñ für die vier-

sechsjährigen Kinder der Kita an, um sie in ihrer sozialen, emotionalen und körperlichen 

Entwicklung zu unterstützen. (siehe Punkt 10 Partizipation) 

 

Grundsätze zum Schutz des Kindeswohls: 

¶ Jedes Kind hat einen universellen Anspruch auf Sicherheit und Schutz auf 

besondere Fürsorge und Unterstützung. 

¶ Der Schutz des Kindeswohls ist ein Bestandteil des Erziehungs-, Bildungs- und 

Betreuungsauftrages der Einrichtung. 

¶ Der Träger der Einrichtung unterstützt und fördert die konzeptionelle 

Weiterentwicklung und die Qualifikation, insbesondere auch hinsichtlich der 

Präventionsaufgaben und der Bearbeitung bei Kindeswohlgefährdungen. 

¶ Eltern / Personensorgeberechtigte werden als Partner der Einrichtung 

wahrgenommen. 

 

Das Kinderschutzkonzept ist eine wertschätzende Einrichtungskultur: 

¶ Sicherung des Kindeswohls und die Abwendung möglicher Gefahren geht vor! 

¶ Mangelndes Wohlbefinden von Kindern erkennen  

¶ Gegebenenfalls Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft (z. B. von der 

Lebensberatung) ermöglicht distanzierten, kritischen Blick auf eigenes Verhalten/ 

Handeln = Kinderschutzkonzept 

¶ Das Schutzkonzept schafft Transparenz für alle Beteiligten 

¶ Es vermittelt Sicherheit über Grenzsituationen sprechen zu können und 

Vergewisserungsfragen zu stellen. 
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Erfüllung kindlicher Bedürfnisse (Kindes- & Elternrechte/-pflichten): 

¶ Physiologische Bedürfnisse befriedigen, z. B. Bewegung, Spielen, angemessene 

Kleidung, ausreichende Ernährung usw. 

¶ Wertschätzung der eigenen Person erfahren 

¶ Schutz und Sicherheit (z. B. nicht geschlagen und misshandelt werden) 

¶ Soziale Bindungen (mit Vater und Mutter zusammen zu sein, Freundschaften 

schließen dürfen usw.) 

¶ Soziale, kognitive, emotionale, ethische Erfahrungen sammeln  

 

Ą An unser Kinderschutz-Konzept schließen sich aufbauend und ergänzend die 

Partizipation des einzelnen Kindes, das Beschwerdemanagement, sowie das 

sexualpädagogische Konzept unserer Kita an.  

 

10. Partizipation 
 

Durch Partizipation beteiligen sich die Kinder aktiv an Entscheidungsprozessen in der 

KiTa und haben so die Möglichkeit vielfältigen Kompetenzen zu erlernen und 

einzusetzen. Das Kennenlernen einiger ausgewählter Kinderrechte ist ebenfalls zentraler 

Bestandteil der Arbeit in unserer Kita. Ein Kinderrecht, welches großen Anteil an der 

Alltagsgestaltung hat, ist das Recht auf Mitbestimmung und Teilhabe, auf Partizipation. 

Unsere pädagogische Arbeit ist so angelegt, dass die Kinder zu selbstständigem Handeln 

und Lernen angeregt werden. Sie sollen ihre eigenen Entscheidungen treffen und diese 

dann auch verantworten lernen. 

Partizipation bedeutet dabei nicht, den Kindern alle Entscheidungsgewalt zu überlassen, 

sondern vielmehr sie achtsam zu begleiten und sie anhand ihrer alters- und 

entwicklungsspezifischen Reife zu unterstützen. 

Partizipation findet in unserer KiTa in allen Bereichen statt:  

¶ Die Kinder dürfen und sollen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche mitteilen.  

¶ Die Wünsche der Kinder werden wahrgenommen und beachtet!  

¶ Wir ermutigen die Kinder ĂNEIN / STOPñ zu sagen. 

¶ Sie lernen ihre Grenzen gegenüber anderen Menschen aufzuzeigen. 

PROJEKTE: 

Ą Je nach zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten, bieten wir gemeinsam mit einem  
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    Judo-Trainer für die 4 - 6 jährigen Kinder das Projekt: ĂRingeln, Rangeln, Raufen ï   

    aber mit Regeln!ñ an. 

 

RingelnéRangelnéRaufené 

éKinder jeglichen Alters haben das Bedürfnis, zu rangeln und ihre Kräfte zu messen und 

dabei ihre eigenen Grenzen und die Grenzen Anderer auszutesten. Das gehört zur 

Lebenswelt von Jungen, aber auch zu der von Mädchen. Dies ist für die psychische, 

soziale und körperliche Entwicklung bedeutsam, wird jedoch zum Problem, wenn 

Fähigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen sowie Gelegenheiten fehlen, Zweikämpfe in 

kontrollierter und verantwortungsvoller Form auszutragen. 

In diesem Projekt wird besonderer Wert gelegt auf:  

¶ Die Förderung der Körperwahrnehmung und des Bewegungsempfindens. 

¶ Die Entwicklung von Werten für die eigene Sicherheit und den Erwerb vielfältiger 

Kompetenzen zur Entfaltung der Persönlichkeit.  

¶ Die Kinder lernen ihre Grenzen kennen und erproben sich spielerisch diese 

Grenzen anderen Kindern, aber auch Erwachsenen zu zeigen. (Nein! Stopp!) 

 

 

Die in diesen Projekten angesetzten Ziele werden im täglichen Umgang miteinander 

geübt und in verschiedenen Formen und Situationen umgesetzt:  

¶ freie Wahl von Spielorten / Spielpartnern und Spielmaterialien 

¶ Mitbestimmung bei z.B. Stuhlkreis, Gestaltung des Tagesablaufes, Gruppenregeln 

und verschiedene Projekte/Aktionen 

¶ Auswählen von Aktivitäten in der Turnhalle 

¶ die Kinder können bei hauswirtschaftlichen Aktivitäten helfen (z. B. Tisch 

eindecken, Wäsche falten) 

¶ freie Getränkewahl zu jeder Zeit 

¶ Bezugserzieher frei wählbar 
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¶ Mitbestimmung bei der Gestaltung der Spielbereiche in der Gruppe 

¶ das Kind entscheidet über das Zulassen von Körperkontakt und insbesondere 

während der Eingewöhnungsphase über die Intimpflege (z. B. Windeln wechseln) 

Durch Partizipation und das Vermitteln der Kinderrechte wird das Wissen des 

einzelnen Kindes vertieft und seine Kompetenzen können sich in vielen verschiedenen 

Bereichen erweitern und festigen.  

Damit schaffen wir eine gute Basis, um die Kinder auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes 

Lernen und Leben zu unterstützen und stark zu machen.   

 
11. Sexualpädagogisches Konzept 
 

¶ Was ist eigentlich Sexualität? 

Sexualität ist ein grundsätzlich menschliches Bedürfnis, das uns von Geburt an begleitet. 

Sie äußert sich in dem Wunsch nach körperlich-seelischer Lust, Wohlbefinden und 

Zärtlichkeit und zielt auf Erregung und Befriedigung ab. Sexualität ist auf kein bestimmtes 

Lebensalter begrenzt, sondern eine Lebensenergie, die den Menschen von der Geburt 

bis zum Tod begleitet. (BZGA) 

Sie stärkt das Selbstwertgefühl und beeinflusst positiv das seelische Gleichgewicht eines 

Menschen. Vorausgesetzt sie findet mit dem/der Partner/in einvernehmlich statt bzw. 

kann gelebt werden ohne schädigende persönliche und gesellschaftliche Werte und 

Normen - und ohne andere zu schädigen. 

Zugrunde liegt u.a. das Bedürfnis nach Liebe, Fürsorge und Schutz. Sexualität äußert 

sich im Verlangen nach Berührung und Hingabe. Sie kann sehr leidenschaftlich sein und 

Wohlgefühl und Sinnlichkeit im Mittelpunkt haben. 

Aber sie kann auch eine Quelle von Gewalt bzw. Grenzüberschreitungen in vielfältigster 

Art sein. 

 

Zielsetzung in unserer Arbeit 

Unsere Zielsetzung ist es, die Kinder in ihrer Sexualentwicklung zu begleiten und ihnen 

folgendes Wissen zu vermitteln: 

¶ Die Kinder sollen sich ihrer eigenen Gefühle bewusst werden und ihre Gefühle 

ausdrücken lernen. 

¶ Sie sollen dazu befähigt werden gute und schlechte Gefühle und Geheimnisse zu 

unterscheiden und zu bewerten. 
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¶ Wir wollen ihnen helfen, ihre eigenen Körpergrenzen kennenzulernen, damit sie 

sich bewusst werden, was sie mögen und was nicht. 

¶ Wir unterstützen sie, damit sie den Mut zum "Nein" sagen haben. 

¶ Die Kinder sollen lernen, Berührungen, die ihnen nicht gut tun, zu unterbinden und 

selbstbewusst "Nein" sagen können.  

¶ Die Kinder werden sensibilisiert Gefühle und Körpergrenzen der anderen Kinder 

zu erkennen und diese auch zu akzeptieren. 

¶ Die Kinder sollen ihren Körper kennenlernen und neutrale und eindeutige 

Begrifflichkeiten dazu verwenden. 

¶ Wir geben den Kindern in Bezug auf Sexualaufklärung unter Berücksichtigung 

ihres Alters und Entwicklung Erklärungen zu ihren Fragestellungen. 

 

Unsere Leitlinien 

Unsere Kita arbeitet im Rahmen des Kinderschutzes nach den Leitlinien des 

Schutzauftrages nach § 8a SGB VII, sowie dem Leitsatz ĂNimm mich so wie ich bin!ñ 

(siehe Punkt: Unser Leitmotiv). Beide Punkte sind in unserer Konzeption fest verankert. 

 

 Unsere Haltung und Arbeit innerhalb des Teams und mit allen Beteiligten:  

¶ Die eigene Haltung des Personals zu diesem Thema ist immer abhängig von der 

einzelnen Persönlichkeit des Mitarbeiters (Vorerfahrungen, Berufserfahrungen, 

Einstellungen des einzelnen MA und des Teams), deshalb achten wir darauf, 

regelmäßig unsere Arbeit zu reflektieren.  

¶ Der Umgang mit Begrifflichkeiten (neutral und eindeutig) im Bereich der 

Sexualpädagogik ist innerhalb des Teams geklärt und festgelegt.  

¶ Die sexuelle Entwicklung des Kindes gehört zur ganzheitlichen Entwicklung. Diese 

ist ein Teil der Bausteine für ein gutes Fundament. 

¶ Durch die Einbeziehung der Sexualpädagogik in die ganzheitliche Erziehung legen 

wir gemeinsam mit den Eltern den Grundstein für das Urvertrauen und die Bindung 

der Kinder. Somit tragen alle beteiligten Personen zur Bildung eines sicheren 

Fundamentes bei. 

¶ Die Achtung der eigenständigen Persönlichkeit des Kindes (z.B. Leitsatz der Kita) 

ist uns sehr wichtig. 

¶ Das Respektieren der individuellen Grenzen des Kindes (NEIN heißt NEIN!) ist für 

uns selbstverständlich. 
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¶ Wir achten auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit Distanz und Nähe. 

¶ Bei Bedarf des Kindes (Signale des Kindes werden beachtet) bieten wir Trost und 

Schutz an. 

¶ Wir achten auf die Vermeidung von sexualisierter Kommunikation und Kleidung 

bei Kind und Mitarbeiter. Hier ist es sehr wichtig alle Beteiligten dafür sensibel zu 

machen. 

¶ Wir achten auf eine gute Atmosphäre innerhalb der Kita, getragen von Respekt 

und Wertschätzung gegenüber und unter den Kindern.  

¶ Sehr wichtig sind uns der Respekt und die Wertschätzung innerhalb des Teams, 

gegenüber den Sorgeberechtigten und den Vorgesetzten (Vorbildfunktion). 

¶ Das Respektieren und Schützen der Privatsphäre (Toiletten/Wickelbereich) ist für 

uns, als Bezugspersonen der Kinder, selbstverständlich. 

 

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern und Angebote zum Thema Sexualpädagogik:  

¶ Wir unterstützen bei der Kontaktaufnahme zu Fachberatungen (Lebensberatung, 

Erziehungsberatung, usw.). 

¶ Wir bieten Termine zur ĂOffenen Sprechstundeñ durch die Lebensberatung an. 

Hier besteht absolute Schweigepflicht durch die beteiligten Personen und gewährt 

den Eltern Anonymität bei Inanspruchnahme dieses Angebotes. 

¶ Bei Bedarf kann ein Elternabend zum Thema in der Kita anboten werden. Dazu 

laden wir einen Fach-Referenten ein.  

¶ Informationsbroschüren für Eltern werden bei Bedarf bestellt und zum Mitnehmen 

ausgelegt. 

 

Mögliche Sexualpädagogische Projekte: 

¶ In der Kita stehen den Kindern Bilderbücher zur Stärkung der Persönlichkeit, 

Sensibilisierung und Aufklärung zur Verfügung, bzw. werden bei Bedarf eingesetzt 

oder zusätzlich angeschafft. 

¶ Für sexualpädagogische Projekte ziehen wir Fachstellen wie z.B. 

Kinderschutzbund, Lebensberatung, Familienbildungsstätte, Arbeitskreis 

Jugendschutz/Suchtprävention hinzu.  
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Pädagogischer Hauptteil 
 

1. Unser Leitmotiv:                       

ĂNimm mich so wie ich bin!ñ  

  

 

ĂWenn Du mich so annimmst, wie ich bin, fühle ich mich sicher. 

Dann kann ich ganz offen mit dir reden 

und auch meine Gefühle zeigen. 

Ich muss noch viel lernen, 

das ist manchmal gar nicht so einfach. 

Dabei brauche ich deine Hilfe. 

Unsere schönsten Begegnungen sind, 

wenn du Zeit für mich hast, 

wenn du mir zuhörst, 

wenn du mich mit meinen Fragen und Problemen ernst nimmst.ñ 

 

Diese Grundbedürfnisse des Kindes sind für uns das Leitmotiv und der Situationsansatz 

in unserer täglichen Bildungsarbeit. Wir wollen das Kind und seine Eltern in unserer Kita 

willkommen heißen, sie so annehmen, wie sie sind und ihnen eine vertrauensvolle 

Atmosphäre vermitteln, damit sie sich wohlfühlen können. Unsere wichtigsten Ziele: 

¶ Angenommen und Willkommen sein  

¶ Erfahren und  Erleben von Gemeinschaft und dazugehören  

¶ Vermittlung von Regeln, Grenzen und Werten 
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2. Neue Kinder ï Neue Elternéwas passiert da ganz genaué 
 

Das Anmeldegespräch: 

Wenn Eltern einen Betreuungsplatz für Ihr Kind wünschen, dann können Sie einen 

Termin mit der Kita-Leitung zur Anmeldung vereinbaren. Bei diesem Anmeldegespräch 

erhalten die Eltern Informationen zur Kindertagesstätte und es werden die 

verschiedensten Fragen beantwortet und der Betreuungsbedarf besprochen. 

Anschließend haben die Eltern die Gelegenheit sich die Räumlichkeiten bei einem 

Rundgang mit der Leitung anzuschauen. Somit erhalten sie einen ersten Eindruck zu 

unserer Einrichtung und unserem pädagogischen Konzept. 

Sollte ihnen unsere Einrichtung zusagen, füllen sie einen verbindlichen Anmeldebogen 

mit den wichtigsten Daten aus (Name und Anschrift des Kindes und der Eltern, 

Wunschdatum der Aufnahme in die Kita, sowie das Datum der Anmeldung) und erhalten 

den Flyer der Kita mit den wichtigsten Informationen. 

 

Das Aufnahmegespräch: 

Einige Wochen vor Eintritt des Kindes in die Kita vereinbart die Leitung einen Termin mit 

den Eltern. Bei diesem Gespräch erhalten die Eltern den Betreuungsvertrag zum 

Ausfüllen und lernen die Gruppenleitung als festen Ansprechpartner kennen, in welche 

das Kind aufgenommen werden soll.  

Nachdem die Leitung den Betreuungsvertrag mit den Eltern durchgesprochen und noch 

offene Fragen geklärt hat, übernimmt die Gruppenleitung die Gesprächsführung. Sie gibt 

den Eltern wichtige und individuelle Informationen zum geplanten Verlauf der 

Eingewöhnung an die Hand:  

¶ Festlegen vom Beginn der Eingewöhnung in Absprache mit den Eltern (Datum, 

Uhrzeit, geplanter Verlauf) 

¶ Die Bezugserzieherin informiert die Eltern über das Konzept der Eingewöhnung, 

gibt den Eltern einen Fragebogen zu den Gewohnheiten und Besonderheiten 

des Kindes mit (z. B. Familie, Geschwister, Muttersprache, 

Sprachentwicklungsstand, Lieblingsspielzeug, chronische Erkrankungen, evtl. 

benötigte Notfallmedikamente, motorische Entwicklung, Schlafgewohnheiten und 

vieles mehr), sowie einen Informationszettel, was das Kind in der Kita benötigt 

¶ Ablaufplan zur Eingewöhnung (nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell) 
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¶ Info-Zettel mit Verhaltensratschlägen für die Eltern während der 

Eingewöhnung des Kindes  

¶ Abschließend kurzer Besuch der Kita-Gruppe (z. B. Garderobenplatz kann/darf 

vom Kind ausgesucht werden) 

 

Unser Eingewöhnungskonzept:  
 

 

 
Aufbau einer sicheren Bindung: 

Der Eintritt in die Kindertagesstätte bedeutet für das Kind unter 3 Jahren, aber auch viele 

ältere Kinder,  oft die erste Trennung von vertrauten Personen und gewohnter 

Umgebung. Dem Kind den Aufbau von Bindung und Beziehung zur Erzieherin zu 

ermöglichen ist uns besonders wichtig. 

In der Kleinkindphase bindet sich das Kind nur an wenige Bezugspersonen. Sie in der 

Nähe zu wissen ist besonders wichtig. Typisch für Kleinkinder ist, dass sie in bestimmten 

Zeitintervallen die Aufmerksamkeit der Bezugsperson zurückfordern, um sich ihrer 

Anwesenheit zu versichern. 

Im Beisein des Elternteiles kann die Erzieherin zur feinfühligen Spielpartnerin und 

Trostspenderin werden. Das Kind erfährt ihre Zuneigung, Verlässlichkeit, ihre 

Schutzfunktion, ihre Hilfsbereitschaft und ihr Informationsangebot. So kann die Erzieherin 

langsam als neue zusätzliche Sicherheitsbasis akzeptiert werden, die Zeit des 
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'Getrenntseins' von der Familie wird dann nicht mehr 'ertragen', sondern mit dem Spiel- 

und Erkundungsverhalten ausgefüllt. 

Trennung bedeutet Stress! 

Von daher ist eine gute Eingewöhnung unerlässlich und das bedeutet, dies braucht Zeit, 

Geduld, Rituale, Kontinuität und Verlässlichkeit! 

Um dies zu berücksichtigen, kann sich jedes neue Kind eine feste Bezugserzieherin 

aussuchen, die das Kind und die Eltern insbesondere in der Eingewöhnungszeit begleitet.  

Auch die Eltern werden beim Trennungsprozess von uns begleitet und erhalten vor 

Beginn der Eingewöhnung eine schriftliche Übersicht über den geplanten Verlauf der 

Eingewöhnung, sowie eine Hilfestellung, wie sie sich selbst verhalten sollen.  

 

Um mehrere Eingewöhnungen (mit bis zu 5 Kindern) zeitgleich auf der oberen 

Etage umsetzen zu können, haben wir unser bisheriges Eingewöhnungsmodell 

(bei Bedarf) mit dem ĂPeer Groupñ Konzept erweitert. 

Was ist die Peer Group? 

In diesem Eingewöhnungsmodell werden Kinder nicht einzeln, sondern in einer kleinen 

Gruppe in die Kita und die Stammgruppe eingewöhnt. Angelehnt an das Berliner 

Eingewöhnungsmodell gewöhnen 2 feste Bezugserzieherinnen, eine kleine Gruppe von 

ca. 4 bis 5 Kinder, in einem separaten Raum (Schneckenbereich) ein. In den ersten 

Tagen ist diese Peer Group von der Stammgruppe (Mäusebereich) getrennt und wird im 

Laufe der Eingewöhnung an die Stammgruppe herangeführt. Ein Elternteil pro Kind 

begleitet die gesamte Eingewöhnung, genauso wie beim bisherigen 

Eingewöhnungsmodell. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



42 

 
   

 

3. Ziele/Schwerpunkte und Pädagogisches Konzept unserer 
Arbeit im U3 Bereich: 
 

Wir wollen das Kind und seine Eltern herzlich willkommen heißen und sie so annehmen, 

wie sie sind, ihnen eine liebe- und vertrauensvolle Atmosphäre vermitteln und dadurch 

eine Vertrauensbasis schaffen. 

 

Weitere Ziele in der Zusammenarbeit mit dem Kind: 

¶ die emotionale Entwicklung als Basis für weiteres Lernen 

¶ 'Ich'-Kompetenzen entwickeln 

¶ Erziehung zur Selbständigkeit 

¶ Gemeinschaftsgefühl erfahren und erleben 

¶ Regeln und Grenzen, sowie gegenseitige Rücksichtnahme lernen 

¶ é.aufbauende weitere Ziele: siehe Gesamtkonzeption 

 

Die Aufgaben der Erzieherin sind: 

¶ Zeit, Raum und Gelegenheit für die individuelle Entwicklung des 

           Kindes schaffen 

¶ die räumliche Umgebung zur Förderung und Entwicklung in allen Bereichen 

anbieten, unterstützen und begleiten 

¶ Bindung herstellen 

¶ Geborgenheit, Schutz und Sicherheit geben 

¶ die Umgebung vorbereiten 

¶ Struktur schaffen 

¶ Selbstreflexion 

¶ Sich Zeit nehmen 

¶ dem Kind Raum lassen für eigenes Tun 

¶ Geduld, Empathie, Respekt 

¶ Präsenz / Echtheit 

¶ Unterstützend / wertschätzend 

¶ Vorbild 
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Diese Aufgaben wollen wir im folgenden pädagogischen Konzept erläutern: 

Die Kinder im Alter unter 3 Jahren werden schwerpunktmäßig in der Schneckengruppe 

und in der Mäusegruppe betreut. 

Aufgrund der Änderung unserer Betriebserlaubnis vom 01.01.2017 und der 

Inbetriebnahme des 4. Gruppenraumes haben sich für uns viele neue Ansätze zur 

Planung der Tagesstruktur ergeben. Deshalb reflektieren wir regelmäßig unser 

pädagogisches Konzept und verändern situationsorientiert und bedarfsgerecht die Arbeit 

in den einzelnen Gruppen. Hierbei stehen für uns immer das Wohl und die Bedürfnisse 

der Kinder im Fokus. 

Generell gilt aber: Um den altersspezifischen Bedürfnissen der Kinder im U3 Bereich 

gerecht zu werden, (z. B. wickeln, füttern), Tagesabläufe (z. B. an- und ausziehen), 

Ritualen und Erziehungsschwerpunkten (z. B. krabbeln lernen, laufen lernen, Sprach-

erwerb, eigenständiges Essen lernen) wird in diesen Gruppen der Tagesablauf sehr 

situativ und individuell gestaltet. 

So bekommen die Kinder die Möglichkeit einer sanften Annäherung an die Großgruppe 

und einen begleiteten Übergang in eine Gruppe mit älteren Kindern durch gemeinsame 

Aktionen, gemeinsame Nutzung des Spielplatzes oder täglichen Begegnungen. 

 

In unser pädagogisches Konzept fließen schwerpunktmäßig die folgenden Punkte mit 

ein. Sie ergänzen unser Konzept und runden es ab. 

 

3.1 Sicherer Beziehungsaufbau zum Kind: 
 

Folgende Bereiche beinhalten die täglichen Grundbedürfnisse des Kindes. Durch die 

Erfüllung dieser Grundbedürfnisse kann das Kind Vertrauen, Verlässlichkeit sowie eine 

positive Beziehung zur Bezugsperson aufbauen.  

Diese sichere Beziehung ist gerade im U3 Bereich besonders wichtig und dient als 

Grundlage für die spätere Entwicklung. Deshalb haben wir diese Punkte im Einzelnen 

nochmal hervorgehoben: 

¶ Pflege 

¶ Ruhen 

¶ Essen 

¶ Spielen 

¶ Bewegung 
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¶ Sicherheit 

¶ Sprache entwickeln 

 

Pflege: 

¶ Gestaltung des Wickelbereiches durch persönliche Pflegeutensilien (Windeln, 

Creme, Frischetücher) 

¶ angenehme Atmosphäre schaffen (Mobile, Bilder an der Wand, bunte 

Abtrennung, Bilderbuch, Musik) 

¶ Bezugsperson übernimmt Pflege in der Eingewöhnungszeit 

¶ den Körperkontakt das Kind entscheiden lassen und so annehmen, wie das Kind 

es will 

¶ sprachliche Kommunikation nutzen zum persönlichen Gespräch oder  Singen, 

Fingerspiele, Bilderbücher, erzählen usw. 

¶ Unterstützung der Eltern bei der Sauberkeitserziehung 

 

Ruhen: 

¶ angenehmen, ruhigen, abgetrennten Ruheraum schaffen zum Kuscheln, Ruhen 

und Schlafen 

¶ ausgestattet mit Liegematten, Kissen, Decken, persönlichen Utensilien 

¶ Bezugsperson zieht sich bei Bedarf mit zurück und begleitet das Kind 
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Essen:    

Beim Essensangebot legen wir großen Wert auf gesunde und ausgewogene Ernährung, 

sowie: 

¶ Hinführen zum gemeinsamen Essen 

¶ neue Speisen anbieten, kennenlernen und probieren 

¶ Hilfe geben, ggfs. Essen anreichen (füttern) 

¶ zur Eigenständigkeit hinführen 

¶ Regeln, Rituale einhalten 

¶ Lernen, mit Lebensmitteln wertschätzend und sorgsam umzugehen 

¶ Täglich frisch zubereitete Obst- und Gemüseteller mit saisonalem und regionalem 

Obst und Gemüse 

¶ Täglich frisch zubereitetes Mittagessen und Dessert 

¶ Getränkestation mit Wasser und Tee  

 

Spielen: 

¶ altersgemäßes Spiel- und Beschäftigungsangebot schaffen, in allen 

Spielbereichen 

¶ in die Spiele, das Spielen der übrigen Gruppe integrieren 

¶ gemeinsame und getrennte Beschäftigungsangebote im Freispiel sowie im 

āMorgenkreisó durchf¿hren 
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Bewegung: 

¶ aktive Körperbewegung in allen Räumen (Treppen steigen, erhöhte Spielebene 

usw.) 

¶ Turnraum mit vielseitigen Bewegungsmöglichkeiten mit und ohne Material (frei 

genutzt und gezielt mit Anleitung) 

 

¶ Bewegung durch Nutzung des Außenspielplatzes  

 

¶ Spaziergänge 

 

Sicherheit: 

¶ kontinuierliche Bezugsperson 

¶ strukturierter Tagesablauf 

¶ Rituale (Begrüßung, Verabschiedung, Zähneputzen, Morgenkreis usw.) 

¶ etwas Vertrautes von zu Hause mitbringen 

¶ enge Zusammenarbeit mit den Eltern, tägliche Möglichkeit zum Tür- und 

Angelgespräch 
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Sprachentwicklung: 

¶ anregen 

¶ fördern 

¶ unterstützen 

¶ begleiten 

¶ beobachten 

 

Erfahrungsmöglichkeiten für alle Sinne: 

(sehen ï hören ï riechen ï fühlen ï schmecken) 

Die Kinder finden dazu folgende Möglichkeiten: 

¶ Singen, Fingerspiele, Kniereiterspiele, Singspiele, Reime, Bewegungsspiele 

¶ Vorlesen 

¶ Bilderbücher, Sachbücher 

¶ Rollenspiele 

¶ Musizieren mit Instrumenten 

¶ Musik, Geschichten hören (Medien) 

¶ Bewegungsarten: krabbeln, laufen, hüpfen, rennen, klettern, spazieren gehen 

¶ kneten, malen, schneiden, basteln 

¶ bauen 

   

¶ kochen, backen 

¶ beobachten 
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¶ Fragen stellen 

¶ Sandkasten 

¶ Natur erleben... 

 

ü In  jedem Spiel und in jeder Spielform findet Sinneserfahrung, Lernen und 

Bildung statt. 

 

 

Die Kleinen und die Großen :  

 

¶ wir werden allen Altersgruppen gerecht  

¶ es werden altersgetrennte Angebote durchgeführt 

¶ es werden gemeinsame Angebote durchgeführt (z. B. gem. Morgenkreis) 

¶ Angebote von gemeinsamen Spiel- und Beschäftigungsangeboten für die 

'Kleinen' und die 'Großen' 

¶ Gemeinsames Mittagessen der Ganztagskinder 

¶ wir achten auf die Balance zwischen Rücksichtnahme und āzu seinem Rechtó 

kommen 

¶ einmal monatlich findet ein Morgenkreis mit allen Gruppen statt 

¶ teiloffene Gruppen, die Kinder können sich gegenseitig zum Spielen besuchen 
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4. Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
 

Unsere Kindertagesstätte arbeitet mit teiloffenen Gruppen nach dem situativen Ansatz, 

das heißt, die Kinder sind einer festen Gruppe zugeordnet, mit festen Bezugspersonen 

(Gruppenleiterin und Mitarbeiterinnen). Während des Freispiels können die Kinder jedoch 

auch in den anderen Gruppen, im Spielflurbereich oder im Bewegungsraum spielen. 

Somit erweitern sie ihren Wirkungskreis, lernen die anderen Kinder und das Personal der 

Kita besser kennen und werden mutiger.  

 

Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit liegt in der ĂGanzheitlichen Betreuung, 

Erziehung und Bildungñ der Kinder. āGanzheitlichó bedeutet f¿r uns, das einzelne Kind mit 

seiner individuellen Lebenssituation, seinen Talenten, Stärken, Schwächen, Interessen 

und Bedürfnissen anzunehmen und zu fördern, es aber auch zu fordern. 

 

Aus diesem Schwerpunkt leiten sich unsere Ziele ab, die sich in 4 Bereiche gliedern: 

1. Emotionaler Bereich 

2. Sozialer Bereich 

3. Kognitiver Bereich 

4. Motorischer Bereich 

 

Ziele im emotionalen Bereich: 

¶ Geborgenheit (Persönlicher Kontakt zu den Bezugserzieherinnen) 

¶ Liebe / Verständnis / Vertrauen 

¶ Hinführung zur Selbständigkeit in den lebenspraktischen Bereichen  

      (z. B. selbständiges An- und Ausziehen der Kleidung, Toilettengang,  

      Hªnde waschen, Zªhne putzen,é) 

¶ Wertschätzung / Anerkennung / Bestätigung 

¶ Christliche Wertevermittlung 

¶ Selbständiges Spielen 

¶ Bewegung / Beschäftigung 

¶ Förderung von Kreativität und Phantasie 

¶ Ruhe und Entspannung 

¶ Körperliche und seelische Unversehrtheit / Schutz 

¶ Selbstbewusstsein / Sicherheit  



50 

 
   

 

¶ Schwächen zeigen / Fehler eingestehen 

¶ Humor, Lachen und Weinen 

¶ Gewohnte Rituale 

¶ Kleidung / Pflege / Sauberkeitserziehung 

¶ Essen / Trinken 

¶ Freiheit 

 

Ziele im sozialen Bereich: 

¶ Leben in der Gemeinschaft 

¶ Kontaktmöglichkeiten 

¶ Freundschaften 

¶ Gemeinsame Harmonie 

¶ Toleranz und Einfühlungsvermögen gegenüber den Mitmenschen 

¶ Rücksichtnahme 

¶ Vermittlung von christlichen Werten 

¶ Konfliktlösung 

¶ Regeln und Grenzen 

¶ Spielen 
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Ziele im kognitiven Bereich: 

¶ Sprachentwicklung fördern, unterstützen, begleiten 

¶ Sprachförderung 

¶ Förderung der geistigen Reife 

¶ Erweiterung der Lebensräume 

¶ Förderung der Kreativität und Phantasie 

¶ Förderung der Selbständigkeit im lebenspraktischen Bereich 

¶ Wissensvermittlung, Wissbegierde und  Neugierde wecken 

¶ Beschäftigung / Tätig(keit) sein 

¶ Spielen 

¶ Bewegung 

¶ Regeln / Grenzen 

¶ Vermittlung von christlichen Werten 

 

Ziele im motorischen Bereich: 

¶ Förderung der Koordination von Bewegungsabläufen (z. B. hüpfen, klettern, 

laufen, springen, werfen etc.) 

¶ Förderung der Koordination (z. B. Gleichgewicht, Reaktion, Orientierung etc.) 

¶ Förderung der Feinmotorik (z. B. Stifthaltung, Perlen auffädeln, ausschneiden 

etc.) 

¶ Förderung der Auge-Hand-Koordination (z. B. Ball fangen, ausmalen etc.) 

 

Durch unsere Vorbildfunktion und unsere pädagogische Arbeit mit dem Kind wollen wir 

diese Ziele verwirklichen, damit es gestärkt und gut vorbereitet in seine nächsten 

Lebensabschnitte gehen kann.
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5. Formen unserer pädagogischen Arbeit 
 

Um unsere Ziele der pädagogischen Arbeit mit den Kindern umzusetzen, zu verwirklichen 

und zu erreichen, stehen uns folgende Formen zur Verfügung: 

¶ Spiele (Regelspiele, Konstruktionsspiele, Funktionsspiele) 

¶ Bilderbücher, Bücher, Geschichten, Medien 

¶ Lieder, Instrumente, Tänze 

 

¶ Verse, Reime, Gedichte, Fingerspiele 

¶ Kreisspiele 

¶ Turnen, Rhythmik, Bewegungsspiele 

¶ Ruhezonen 

¶ Basteln, Schneiden, Malen, Kleben 

 

¶ Kochen, Backen 

¶ Projektarbeit 

¶ Experimente 
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¶ Rollenspiele 

 

¶ Gespräche 

¶ Spielplatz 

¶ Naturerfahrungen, Spaziergänge, Ausflüge 

¶ Übungen des täglichen Lebens (z.B. Tischdecken, Garderobendienst) 

¶ Sinneserfahrungen (riechen, hören, schmecken, sehen, tasten) 

 

 

Diese Formen werden situativ bzw. geplant mit der ganzen Gruppe, in Kleingruppen oder 

mit einzelnen Kindern durchgeführt. Sie bestimmen unseren Kindergartenalltag, einmal 

im Freispiel oder als gelenkte Beschäftigung. 

Zusätzlich finden regelmäßige oder situative Aktionen / Projekte und Feste statt, in die 

ebenfalls verschiedene Formen unserer pädagogischen Arbeit einfließen. 



54 

 
   

 

6. Bedeutung des Spiels 
 

Das Spiel ist das Wichtigste im Leben des Kindes! 

 

Man bezeichnet das Spiel auch als eine 

āStraÇe des Lebensó 

 

Es trägt am meisten zur körperlichen, sozialen, emotionalen und geistigen Entwicklung 

des Kindes bei. 

 

Im Spiel drückt es seinen Drang nach Aktivität, seine Neugierde, seinen Wunsch nach 

schöpferischer Gestaltung, sein Geborgenheits-, Bildungs- und Gemeinschaftsbedürfnis 

aus. 

 

Darum ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, den Kindern ein breites Spielfeld zu 

ermöglichen, das Kind in Ruhe spielen zu lassen, mit ihm zu spielen und es bei Bedarf 

anzuleiten. 

 

 

 



55 

 
   

 

Kinder erweitern ihre Kompetenzen: 

¶ Sie stärken ihr Selbstbewusstsein! 

¶ Sie trainieren ihre Motorik! 

¶ Sie benutzen ihre Fantasie und sind kreativ! 

¶ Sie entwickeln ihre Sprache und schärfen alle Sinne! 

¶ Sie trainieren verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten! 

¶ Sie erleben Zusammenhalt und haben Spaß! 

¶ Sie erforschen die Welt und lösen Probleme! 

¶ Und noch vieles mehr! 

 

Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder genügend Zeit zum Spielen 

erhalten und möglichst nicht gestört oder unterbrochen werden. Wir geben den Kinder 

rechtzeitig Bescheid, wann die Aufräumzeit beginnt, damit sie ihr Spiel zu Ende bringen 

können, denn dies ist auch für die spätere schulische Entwicklung sehr wichtigéerst eine 

Sache zu Ende bringen und dann die nªchste beginnené 

Manchmal bieten die Gruppen der Kita den Kindern einen ĂSpielzeugtagñ an. Dann d¿rfen 

die Kinder von zuhause ein Spiel oder Spielzeug mitbringen. Dieser Tag ist bei den 

Kindern immer sehr beliebt und eröffnet die Möglichkeit für die Bildung neuer 

Spielgruppen und das Teilen des Spielmaterials untereinander.  

 

Oftmals bieten wir den Kindern auch ĂMaterialñ zum Spielen an, welches keine 

Spielregeln vorgibt und somit die Fantasie der Kinder anregt. Aus diesen Spielsituationen 

ergeben sich manchmal größere Projekte, denen sich dann noch weitere Kinder 

anschließen. Dann spielt die Zeit auch keine große Rolle mehr und geplante Aktivitäten 

werden verschoben.  
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7. Bedeutung des Freispiels 
 

Die Spielphase von der Ankunft des Kindes in der Kindertagesstätte bis zum Morgenkreis 

oder gemeinsamen Frühstück nennen wir Freispiel.  

Das Freispiel ist für die Kinder offen in seiner Gestaltung und bietet ihnen die Möglichkeit, 

sich nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu beschäftigen. 

Es gibt allen Kindern Gelegenheit zum Entdecken, Erkennen, Schaffen und Gestalten, 

zum Betrachten, Nachmachen und Selbsterfinden. 

 

In der Freispielphase kann das Kind entscheiden: 

¶ was es tun möchte, z. B. spielen, zuschauen, ausruhen, bauen, malen, basteln, 

turnen etc. 

¶ ob es alleine oder mit Freunden oder mit der Erzieherin zusammen etwas tun 

möchte 

¶ es entscheidet selbst, wie kurz oder lang der Spielverlauf aussieht 

 

So kann das Kind  individuell bestimmen, wie es diesen Teil des Tages gestalten möchte. 

Dazu haben die Kinder folgende Spielmöglichkeiten in unserer Kindertagesstätte: 

¶ Gruppenraum mit Spieltischen und altersentsprechendem Mobiliar (z.B. für 

Tischspiele, Puzzle, Kartenspiele, Knete, Lego....) 

¶ Funktionsräume/-ecken, die von den Kindern individuell umfunktioniert werden 

können (z. B. Bauecke wird zum Kaufladen) 

¶ Mal- und Basteltisch (z. B. Papier, verschiedene Malstifte, Scheren, Kleber, 

Bastelmaterial...) 

¶ Puppenwohnung (mit Ausstattung) 

¶ Bauteppich (mit Konstruktionsmaterial) 

¶ āTraumhºhleó (mit Kissen, Musik und Lichtern) 

¶ Flur als Spielbereich: (wechselnde Speilangebote) 

o Rollenspielbereich (Verkleidungskiste, Kaufladen mit Zubehör) 

o Sinnesbereich (Spiegel, Tastwand, Motorikwand)       

¶ Turnhalle/Bewegungsraum (mit Rhythmik- und Turnwagen, Matten, 

verschiedenen Spielgeräten, Ballbecken, Kletterwand) 

¶ Bilderbuch- und Leseecke 
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¶ Außenspielplatz und Wiese für Ballspiele und mit vielen Spielgeräten für 

verschiedene Altersgruppen und Spielmaterialien  

 

Freispielzeit bedeutet auch, dass die Erzieher/innen ihre Zeit und Aufmerksamkeit 

einzelnen Kindern anbieten können, die sie benötigen. Durch gezielte Beobachtungen 

und ein gutes Kennen der Kinder können wir situations- und kinderabhängig unterstützen, 

reagieren oder abwarten. Wir setzen Vertrauen in das Können der Kinder und bestärken 

sie in ihren Kompetenzen.  

Unsere Rolle in dieser Freispielzeit kann sehr unterschiedlich sein:  

¶ Beobachter 

¶ Mitspieler 

¶ Streitschlichter/Vermittler 

¶ Förderer 

¶ Helfer bei Lösungsfindungen 

¶ Tröster und noch vieles mehré 

Oftmals vertiefen sich die Kinder in ihre Spielbeschäftigungen, ohne Zeitempfinden, 

deshalb kündigen wir den Beginn der Aufräumzeit ein paar Minuten vorher an. So können 

die Kinder sich darauf einstellen und ihr Spiel in Ruhe beenden. 
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8. Bedeutung der gelenkten Beschäftigung 
 

Neben dem Freispiel gibt es in unserem täglichen Kindergartenalltag einen weiteren 

wichtigen Bereich: die gelenkte Beschäftigung. 

Sie wird von den Mitarbeiterinnen der Gruppen geplant, vorbereitet und geleitet. Die 

gelenkte Beschäftigung bezieht sich in der Regel auf das aktuelle Rahmenthema oder 

wird situativ angeboten. Es nehmen alle Kinder der Gruppe daran teil oder sie wird in 

Kleingruppen durchgeführt. Dazu wird ein Stuhlkreis oder Stuhlreihen gebildet. Bei 

diesem Angebot erfährt das Kind Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, es wird neues 

Wissen vermittelt und vorhandene Kenntnisse werden vertieft. 

Gelenkte Angebote können sein: 

¶ Gespräche 

¶ Bilderbuchbetrachtungen, Kamishibai, Dias 

¶ Fingerspiele, Reime, Verse 

¶ Kreisspiele 

¶ Bewegungsspiele 

¶ Sinnesübungen 

¶ Liedeinführungen und Lieder singen 

¶ Geschichten vorlesen 

¶ Rhythmik 

¶ Experimente 

¶ Religiöse Erzählungen 

¶ Leiseübungen 

¶ Klanggeschichten 

¶ Morgenkreis im U3-Bereich (Rituale geben Sicherheit)  
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9. Praktische Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit 
 

Die praktische Umsetzung der Ziele und Formen unserer pädagogischen Arbeit 

stellt sich wie folgt dar: 

9.1 Der Rahmenplan 
 

Im Gegensatz zur Schule arbeiten wir nicht nach einem Lehrplan. 

Das heißt aber nicht, dass wir planlos arbeiten. 

In unserem Team werden regelmäßig Rahmenpläne, auch didaktische Einheiten 

genannt, erarbeitet. Ein Rahmenplan behandelt ein bestimmtes Thema, auf das in der 

kommenden Zeit besonders intensiv in der Kindergartenarbeit eingegangen wird. Hier 

kann jede Gruppe frei entscheiden, welches Thema sie für den Rahmenplan auswählt, 

denn die Interessen und das Alter der Kinder unterscheiden sich in den einzelnen 

Gruppen. Je nach Thema kann es sein, dass mehrere oder sogar alle Gruppen für eine 

bestimmte Zeit nach einem Rahmenthema arbeiten. (z. B. Fastnacht: 

Handwerker/Bauarbeiter) 

Zudem gibt es die Möglichkeit für ein ganzes Kindergartenjahr ein Rahmenthema 

festzulegen, dass immer wieder als roter Faden mit Schwerpunkten und Projekten in der 

alltäglichen pädagogischen Arbeit auftaucht.  

Ein solches Rahmenthema könnte sein: 

¶ āWie bleibe ich gesundó,  

¶ āIch habe einen Namenó,  

¶ āWir bauen ein Hausó,  

¶ āAllerlei Mªrchenhaftesó,  

¶ āWir sind Kinder dieser Erdeó,  

¶ āMit Tieren leben lernenó,  

¶ oder Jahreszeitengebundene  bzw. situative Themen 

 

Der Rahmenplan beinhaltet eine Sammlung von pädagogischen Angeboten, die zum 

jeweiligen Thema in Verbindung stehen. Jedoch werden in der Regel nicht alle 

gesammelten Angebote auch ausgeführt, da es sich um eine Auswahl handelt.  

Angebote und Aktivitäten, die unter dem Rahmenthema stattfinden, sollen aber möglichst 

von allen Kindern mitgemacht werden. So werden zum Beispiel viele gemalte Bilder oder 

gebastelte Dinge in der Portfoliomappe der Kinder abgeheftet.  
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Der Rahmenplan der Kinder im U3-Bereich orientiert sich thematisch an den Jahreszeiten 

und wird über einen längeren Zeitraum festgelegt. Deshalb ist es den Erziehern möglich 

individuell auf die einzelnen Bedürfnisse und Wünsche der Kinder einzugehen.  

Außerdem laufen nebenher noch andere Beschäftigungen, die nicht unbedingt mit dem 

aktuellen Rahmenthema in Verbindung stehen müssen, sondern die sich aus 

unvorhergesehenen Situationen ergeben bzw. sich nach den Bedürfnissen der Kinder 

bzw. der Gruppe richten. = Situationsorientierter Ansatz 

Die Angebote während der Freispielzeit finden situationsorientiert statt und sind für alle 

Kinder freiwillig. (z. B. Fensterdekoration mit Fingerfarben gestalten, Bastelangebote, 

Malen mit Wasserfarben, Kneten) 

 

 

 

Bei der Erarbeitung eines Rahmenthemas wird aber immer darauf geachtet, dass die 

Förderung der Kinder in allen erzieherischen Bereichen, also im persönlichen, sozialen 

und kognitiven Bereich berücksichtigt wird. 
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9.2 Der Wochenplan 
 

Aus dem aktuellen Rahmenplan wird wöchentlich im Gruppenteam und in der  

Besprechung mit den Kindern, je nach Bedürfnissen und Wünschen, (ĂQuasselrundeñ) 

ein ĂWochenplanñ erstellt. In diesem Wochenplan werden die Angebote und Termine, der 

kommenden Woche vorgestellt und für die Eltern an der Gruppenpinnwand 

ausgehangen.  

Für die Kinder hängt in Augenhöhe ein Wochenplan vor der jeweiligen Gruppe aus und 

dieser wird von den Kindern mit kindgerechten Symbolen/Fotos selbst gestaltet.  

Diese Pinnwand kann folgende Informationen enthalten: 

¶ Aktueller Rahmenplan und Wochenplan 

¶ Gruppenfoto und Teamfoto 

¶ Wichtige gruppeninterne Infos (z. B. Turnen, Naturerlebnistag) 

¶ Geburtstagskinder der Woche 

¶ Anmeldelisten für Elternaktionen 

¶ Aktuelle Elternbriefe 

¶ Termine/Schließtage 

¶ Steckbriefe von Auszubildenden/Praktikanten 

 

Bei der Auswahl für den Wochenplan wird stets darauf geachtet, dass möglichst alle 

pädagogischen Bereiche berücksichtigt werden. Aufgrund der Bedürfnisse und Wünsche 

der Kinder, können sich die Angebote aber auch spontan ändern oder den Kindern 

werden je nach Situation mehrere Auswahlmöglichkeiten gegeben. (Partizipation, 

situationsorientierter Ansatz) 

Beispiele aus einem Wochenplan: 

¶ Angebote im Freispiel:  

o Malen mit Wasserfarben 

o Bildgestaltung mit ĂSchnipseltechnikñ  

o Falten mit Bildgestaltung  

o Basteln mit verschiedensten Materialien 

¶ Bilderbuchbetrachtung mit Gespräch 

¶ Klanggeschichte mit Instrumenten 

¶ Fingerspiele  

¶ Rückenmassage als ĂLeiseübungñ 
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¶ Geschichten vorlesen mit Wiederholung 

¶ Kreisspiele und Bewegungsspiele in der Kita-Turnhalle 

¶ Bewegungsbaustelle 

¶ Turnen in der Gemeindesporthalle 

¶ Naturerlebnistag 

¶ āVorschulgruppeó mit den Vorschulkindern 

¶ Geburtstagsfeiern in den Gruppen 

¶ Kamishibai (Erzähltheater) oder Dias 

 

Alltagsintegrierte Sprachförderung und gezielte Projektgruppen:  

Sprachförderung findet nicht nur in speziellen Projektgruppen, sondern in allen 

Situationen des täglichen Kitalebens statt. Hier achten wir besonders darauf, dass jedem 

Kind entsprechend seines Entwicklungsstandes und seiner sprachlichen Herkunft 

möglichst viele lebensnahe Anregungen und Anreize zur sprachlichen Weiterentwicklung 

angeboten werden. Wir nehmen aktuelle Themen der Kinder zum Anlass, um ins 

Gespräch zu kommen und unterstützen die Kinder auch bei der Interaktion mit anderen 

Kindern. Dazu ist ein gutes Vertrauensverhältnis und Kennen der einzelnen Kinder sehr 

wichtig und notwendig. Die alltagsintegrierte Sprachförderung findet in den 

unterschiedlichsten Formen und für die Kinder meist unbewusst statt: 

¶ Alle Situationen des täglichen Gruppengeschehens 

¶ Tischspiele, Stuhlkreisspiele, Bilderbuchbetrachtungen, Kamishibai 

¶ Bewegungslieder, Theaterspiel, Stehgreifspiele 

An verschiedenen Tagen werden auch gezielte Projektgruppen angeboten. Zur 

Vorbereitung auf das letzte Jahr in der Kita, das Vorschuljahr, ist die ĂPeppi-Gruppeñ ein 

wichtiger Bestandteil der alltagsintegrierten Sprachförderung. Sie findet regelmäßig als 

gezielte Spiel- und Sprachfördergruppe für alle vier bis fünfjährigen Kinder statt: 

 ĂPeppiñ ist eine Handpuppe: Sie begleitet die Kinder gemeinsam mit einer Erzieherin in 

Kleingruppen bei Angeboten zur ganzheitlichen Förderung mit dem Schwerpunkt 

Sprachförderung und Sprechsicherheit. Diese Projektgruppe zeichnet sich durch 

wiederkehrende Rituale, Lieder und Sprechreime zu Beginn und am Ende aus. Im 

Mittelteil bietet die Erzieherin den Kindern gezielte Angebote, die sich oftmals thematisch 

an den Jahreszeiten orientieren.  

Zudem haben die Kinder die Möglichkeit neu Erlerntes über Bewegung zu verinnerlichen 

und durch regelmäßige Wiederholung zu vertiefen. Die Erzieherin dokumentiert ihre 



63 

 
   

 

Arbeit mit den ĂPeppi-Kindernñ und kann durch ihre Beobachtungen in der Kleingruppe 

bei Kinderbesprechungen wertvolle Informationen betragen. 

9.3 Gemeinsames Frühstück mit der Gruppe  
Ą bei Geburtstagsfeiern und Festen und an Turntagen 

(An den anderen Tagen findet zurzeit auf Wunsch der Kinder die Erprobung des 

Ăoffenen Fr¿hst¿cksñ statt) 

Nach dem Freispiel wird täglich gemeinsam in den Gruppen gefrühstückt. Dadurch 

kommen die Kinder nach der langen bewegungs- und abwechslungsreichen Spielphase 

zur Ruhe und es wird in ruhiger, angenehmer Tischatmosphäre das mitgebrachte 

Frühstück eingenommen. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass gesunde 

Frühstückssachen  mitgebracht werden ï und die Kinder achten auch selbst darauf. 

Täglich frisch gekochter Tee und Wasser werden von der Kindertagesstätte an einer den 

Kindern frei zugänglichen Getränkestation angeboten, sowie ein frischer Obst- und 

Gemüserohkostteller zum Frühstück. 

Das gemeinsame Frühstück wird von regelmäßigen Ritualen begleitet, auf deren 

Einhaltung die Kinder sehr großen Wert legen. 

Zunächst findet eine ĂLeiseübungñ statt, die verschiedene Formen haben kann, z. B. läuft 

meditative Musik oder es wird eine Geschichte zum aktuellen Rahmenthema vorgelesen. 

Diese Übung wird täglich wiederholt und somit wissen die Kinder genau, dass nun die 

Vorbereitung auf die Frühstückszeit beginnt. Auch rhythmische Sprechreime werden 

alternativ gemeinsam immer wieder gesprochen. Dadurch vertiefen die Kinder das 

Gelernte und können zur Ruhe kommen. 

AnschlieÇend wird noch ein ĂTischspruchñ gesagt und nun wird gefrühstückt und erzählt 

ï bis alle fertig sind. 

 

Für  die Kinder und uns bringt das gemeinsame Frühstück folgende Vorteile: 

¶ die Kinder werden beim Frühstücken nicht von spielenden Kindern abgelenkt 

¶ es soll eine ruhige Essensatmosphäre entstehen 
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¶ Tischgespräche, ohne große Geräuschkulisse im Raum, werden ermöglicht 

¶ die Erzieherin kommt mit den Kindern an ihrem Tisch  ins Gespräch 

¶ in der Gemeinschaft schmeckt es besser 

¶ die Erzieherin hat größere Möglichkeiten, das Essverhalten und die Essmanieren 

der einzelnen Kinder zu beobachten 

¶ schlechte Esser werden von Kindern mit gutem Appetit angeregt 

¶ es werden Lebensmittel probiert, die zu Hause abgelehnt werden 

¶ die Tischgemeinschaft wirkt sich positiv auf das Sozialverhalten aus 

¶ Interesse und Aufmerksamkeit für andere wird geübt z. B. beim gegenseitigen 

Ausschenken von Getränken, Teilen von mitgebrachten Sachen, den Kleineren 

beim Aufmachen der Frühstücksdosen helfen... 

Beim Essensangebot legen wir großen Wert auf eine gesunde und ausgewogene 

Ernährung, sowie: 

¶ Hinführen zum gemeinsamen Essen 

¶ neue Speisen anbieten, kennenlernen und probieren 

¶ Hilfe geben, wenn nötig Essen anreichen, je nach Alter und Entwicklungsstand der 

Kinder (füttern) 

¶ zur Eigenständigkeit hinführen 

¶ Regeln und Rituale einhalten 

¶ Beim Essen eine gewisse Zeit am Tisch sitzen bleiben 

¶ Lernen, mit Lebensmitteln wertschätzend und sorgsam umzugehen 

¶ ĂSpaÇ am Essenñ in Gemeinschaft 

 

Auch das Mittagessen findet in gemeinsamer Runde statt und wird mit einem 

Tischspruch begonnen. 
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9.4 Tagesablauf 
 

Ab 07:00 Uhr ï 08:00 Uhr (Frühgruppe) 

Die ersten Kinder kommen an. Bis zu drei Fachkräfte betreuen die Kinder auf der unteren 

Etage in der Käfergruppe und Tigergruppe, sowie auf der oberen Etage in der 

Schneckengruppe. Ab 08:00 Uhr werden die Kinder von ihren jeweiligen 

Bezugspersonen in der Frühgruppe abgeholt und in ihre Gruppen begleitet. 

 

Bis 09:00 Uhr 

heißen wir die Kinder aus allen Gruppen in unserer Kindertagesstätte herzlich 

willkommen. (Ausnahme: Die Kinder unter 2 Jahren können, abhängig von den 

Arbeitszeiten Ihrer Eltern, auch später gebracht werden!) 

Jetzt haben alle Kinder Zeit fürs Freispiel: für Tischspiele, Malen, Basteln und Bauen in 

den Gruppenräumen, für Rollenspiele im Spielflur, in der Puppenwohnung, zum Bewegen 

und Toben in der Turnhalle, zur Teilnahme an der Vorleserunde, zum Spielen auf dem 

Spielplatz.......Manche Eltern nehmen sich beim Bringen des Kindes auch noch etwas 

Zeit, um mit ihrem Kind und seinen Freunden zu spielen, in der Leseecke eine Geschichte 

vorzulesen oder ein kurzes Tür- und Angelgespräch mit der Erzieherin zu führen. 

Regelmäßig an einem Vormittag in der Woche geht eine Gruppe während der 

Freispielzeit zum Turnen in die Kita-Turnhalle (U3-Kindergruppe) oder in die 

Schulsporthalle des Gemeindezentrums. Außerdem finden während dieser Zeit die 

āgroÇe Vorschulgruppeó sowie die ,Peppi-Gruppeó statt oder aber sonstige situative 

Aktionen wie z. B. Vorbereitung eines Kindergeburtstags oder Angebote passend zum 

Rahmenthema. 

             

 

Je nach Gruppenstruktur 



66 

 
   

 

findet in der jeweiligen Gruppe oder im Mehrzweckraum eine gelenkte Beschäftigung 

oder ein Morgenkreis mit allen Kindern der Gruppe statt. Situativ wird mit den Kindern 

entschieden, ob bei geeignetem Wetter der Spielplatz genutzt oder ein Spaziergang 

gemacht wird, anstatt der gelenkten Beschäftigung. 

 

Um 11:45 Uhr 

werden die Kinder, die die Kita mit Unterbrechung besuchen, abgeholt. 

Mittagsruhe/Keine Abholzeit: 11:45 Uhr ï 13:45 Uhr In dieser Zeit findet keine Bring- und 

Abholzeit statt, damit eine ruhige und störungsfreie Mittagsruhe für die Ganztagskinder gewährleistet 

werden kann. Nur bei besonderem Grund und vorheriger Absprache mit dem Kita-Personal sind 

Ausnahmen möglich: z. B. Therapien der Kinder, Arzttermin, Arbeitszeiten der Eltern. 

 

Um 11:45 Uhr bzw. 12:00 Uhr  

essen die Tageskinder in vier getrennten Gruppenräumen mit jeweils ein bis zwei 

Erzieherinnen zu Mittag. Hierbei achten wir besonders im U3-Bereich auf individuelle 

Rahmenbedingen (Zeitpunkt des Essens, Länge des Essens, Abbruch des Essen, um 

ein Kind frühzeitiger zum Schlafen zu legen), die dem Alter und den persönlichen 

Bedürfnissen der Kinder entsprechen.  

                               

Da das Essen täglich von einer ausgebildeten Köchin in unserer Küche frisch zubereitet 

wird, sind wir auch hier bei der Gestaltung der Essenssituation sehr flexibel.  

Beim Mittagessen wird darauf geachtet, dass die Kinder einen geregelten, 

wiederkehrenden Ablauf beim Essen erleben. Dazu gehört auch der gemeinsame 

Tischspruch. Denn wir haben festgestellt, dass dieser vorgegebene Rahmen und die 

gleichbleibenden Regelungen den Kinder Halt und Sicherheit geben. Gerade für die 

jüngeren Kinder sinkt der Stresspegel und sie finden sich schneller im Tagesablauf 

zurecht. 
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Ab 12:15 Uhr (obere Etage) und ab 12:30 Uhr (untere Etage) 

beginnt die Mittagsruhe bzw. Schlafzeit  für die 0-5 jährigen Kinder. Sie werden jeweils 

von einer Erzieherin zur Mittagsruhe in den Mehrzweckraum und in die Ruheräume auf 

der 2. Etage begleitet. Dort hat jedes Kind seine eigene Liege mit Bettzeug und 

Kuscheltier.  

Die Vorschulkinder werden in dieser Zeit in einem Gruppenraum von einer Erzieherin, mit 

ruhigen und entspannenden Angeboten, betreut. Hier achten wir auch auf die Einhaltung 

der Mittagsruhe in der Kita, damit die Kinder den langen Kindergartenalltag gut 

bewältigen können.  

Spätestens um 14:30 Uhr endet die Schlafzeit für die Kinder auf der unteren Etage.  

Die Schlafzeiten der U3-Kinder orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen. 

 

Um 13:45 Uhr 

kommen die Kinder für ihren Nachmittagsbesuch an. 

Alle Kinder haben nun wieder dieselben Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten des 

Freispieles wie am Vormittag: drinnen und draußen.  

Einmal pro Woche trifft sich eine private Krabbelgruppe im Mehrzweckraum oder auf 

dem Spielplatz in unserer Kita. 

 

Um 16:00 Uhr 

endet für alle Kinder der Kindergarten. 

Täglich wird in jeder Gruppe noch eine Tagesanalyse mit Anwesenheitsliste der Kinder 

geführt. Zusätzlich werden in dieser Analyse die durchgeführten Angebote und 

besonderen Vorkommnisse dokumentiert.  

 

Zusätzlich steht den Eltern eine PADLET-Seite (digitale Pinnwand) zur Verfügung, die 

sie über einen Link (wird beim Aufnahmegespräch mitgeteilt) jederzeit einsehen können. 

Auf dieser wöchentlich aktualisierten Seite werden folgende Informationen für die Eltern 

bereitgestellt: 

KIRFAM ï Elternausschuss ï Veranstaltungen ï Gruppen¿bergreifende Infoôs ï 

Speiseplan ï Vorschulgruppe ï Kindermund ï Peppi-Gruppe ï Wochenpläne und 

Aktivitäten der einzelnen Gruppen  
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9.5 Das letzte Jahr im Kindergarten 
 

Vorschulgruppe 

Auf das letzte Jahr im Kindergarten freuen sich stets alle Kinder, die āVorschulkinderó 

werden und dann zur Vorschulgruppe gehören. 

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres laden wir die Eltern der Vorschulkinder zu 

einem Informationsnachmittag in die Kita ein. Hier stellen wir den Eltern unsere Arbeit 

und unsere Zielsetzung in den einzelnen Bereichen vor. Wir geben den Eltern einen 

Überblick über die geplanten Angebote im letzten Jahr und überreichen ihnen zum 

Abschluss der Veranstaltung ein Handout mit allen wichtigen Informationen.  

Die Elternsprechtage für die Vorschuleltern finden im Frühjahr statt, um den aktuellen 

Entwicklungsstand des Kindes zu besprechen, Fragen zu beantworten und bei Bedarf 

zusätzliche Fördermaßnahmen zu empfehlen, damit der Übergang von der Kita zur 

Grundschule gut gelingt.  

 

Für die Vorschulkinder wird wöchentlich regelmäßig eine āVorschulgruppeneinheitó 

angeboten und zwar die āGroße Vorschulgruppeó. Hier treffen sich alle Vorschulkinder 

der Einrichtung, um mit zwei Mitarbeiterinnen der Gruppen gemeinsam den Morgen zu 

verbringen. 

Es werden Angebote durchgeführt, die speziell auf diese Altersstufe abgestimmt sind. 

Wir achten besonders darauf, dass im Hinblick auf die bevorstehende Einschulung alle 

wichtigen Kompetenzbereiche berücksichtigt werden. (Feinmotorik, Sprache und 

Sprachverständnis, Konzentration und Sozialverhalten) 

 

Angebote in der ,groÇen Vorschulgruppeó kºnnen sein: 

¶ Spielerische und kindgerechte Vermittlung der Kinderrechte 

¶ Besuch der Zahnarztpatin (ca. alle 2 Jahre), sowie Ernährungsbildung 

¶ Besuch der zukünftigen Klassenlehrer/innen bei den Vorschulkindern in der Kita 

¶ Besuch der Grundschule und Kennenlernen der Räumlichkeiten 

¶ Treffen aller Vorschulkinder der einschulenden Kitaôs (Bausendorf, Bengel, 

Kinderbeuern, Hontheim) vor den Sommerferien (organisiert durch die KIRFAM-

Fachkraft) 
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¶ ein āErste-Hilfe-Kursó f¿r Kinder, durchgef¿hrt von einem Mitarbeiter des  Malteser 

Hilfsdienstes oder des DRK 

 

 

¶ Ein/e Verkehrserzieher-Polizist/in besucht die Vorschulkinder zur 

Verkehrserziehung in unserer KiTa zur ,Fußgängerschulungó 

 

¶ Übernachten und Frühstück  mit Kindern in der Kindertagesstätte  

¶ Abschiedsfeier in den Gruppen 

  

 

Zudem bieten wir den Eltern an, gegen einen 

kleinen Unkostenbeitrag, mit den Vorschulkindern  

eine individuelle Schultüte zu basteln. 

   






































































